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Boykott ist für uns die deutlichste Form zu zei-
gen, dass ein Großteil der Studierenden mit
dem Studiengebührengesetz nicht einverstan-
den ist. Darin sind die StudentInnen mit der
Mehrheit der Deutschen einer Meinung1, in der
offiziellen politischen Diskussion wird darauf
jedoch keine Rücksicht genommen. Insofern ist
der Boykott ein demokratisches Mittel, um dem
Willen der Mehrheit Gehör zu verschaffen.

Wenn bis einschließlich 14.02.07 (Ende der
Rückmeldefrist) 6.100 oder mehr Tübinger
Studierende (und mehr als 10.000 Studierende
in Tübingen und Freiburg) auf das Treuhand-
konto einzahlen, so verbleibt das eingezahlte
Geld vorerst auf dem Treuhandkonto.

Die Universität und das Land stehen dann vor
einem Problem: Zunächst einmal muss die
Universität ein Mahnverfahren einleiten. Nach
dessen Abschluss ist sie eigentlich dazu ver-
pflichtet alle säumigen ZahlerInnen aufgrund
des Gleichheitsprinzips zu exmatrikulieren.
Jedoch kann es sich eine Hochschule nicht
leisten, ein Viertel oder mehr ihrer Studierenden
zu verlieren, denn: 1. Ist es dem Land daran
gelegen, die Zahl seiner Hochschul-
absolventInnen langfristig zu erhöhen. 2.
Bemisst sich die Anzahl der öffentlichen Gelder
für eine Hochschule zu einem Großteil an den
eingeschriebenen Studierenden. 

1) So sprachen sich zum Beispiel in einer infratest-Umfrage im Auf trag des
Spiegels 58 % der Deut schen gegen S tudiengebühren aus (Der S piegel, 24.01.05)

Die unabhängige Zeitung der Fachschaf ten-Vollversammlung

Auf der studentischen V ollversammlung vom 30.1 1.2006
wurde beschlossen, dass an der Universität Tübingen, ähn -
lich wie an zahlreichen anderen Hochschulen in Baden-
Württemberg, Bayern, Nordrhein-W estfalen, Hamburg und
Niedersachsen, ein T reuhandkonto eingerichtet wird. Ziel der
Einrichtung des T reuhandkontos ist es, die Landesregierung
mit einem gezielten und gut organisierten Boykott der
Studiengebühren zu V erhandlungen zu zwingen und 
letztendlich die Erhebung von S tudiengebühren zu verhin -
dern.



Resolution 2

ÜBERWEISUNGEN
unter unbedingter Angabe von 

Vorname, Nachname und Matrikelnummer an: 

Boykott-Studiengebühren - RA Nold
Kontonummer: 1302776

BLZ: 64150020
Kreissparkasse Tübingen

Das Treuhandkonto wird von dem Tübinger
Rechtsanwalt Siegfried Nold (Mühlstrasse 14,
72074 Tübingen) geführt und das eingezahlte
Geld ist bei der Kreissparkasse Tübingen gegen
Veruntreuung versichert.

Einzahlungen auf das Treuhandkonto sind also
absolut sicher. JedeR ÜberweiserIn hat auch
jederzeit die Möglichkeit die 500 € zurückzufor-
dern.

Wie das Treuhandkonto genau funktioniert, ent-
nimmst Du am besten der Grafik. Im Anschluss
findest Du noch Antworten zu häufig gestellten
Fragen. Weitere Informationen rund um das
Treuhandkonto findest Du unter:

www.tuewas.org. 

Wenn Dir noch Fragen bleiben, komm zu unse-
ren Infoständen oder schreib uns eine Email an:

treuhandkonto@fsrvv .de

Um den Boykott zu unterstüzen, überweise
602€ (500€ Studiengebühr + 102€ Studenten-
werksbeitrag und Verwaltungsgebühr) auf das
unten angegebene Treuhandkonto und fülle
zum Datenabgleich ein Datenkontrollblatt an
einem unserer Stände oder im Fachschaftsbüro
aus.
Die 102 € werden fristgerecht vom Anwalt an die
Universitätskasse überwiesen, die 500 € ver-
bleiben auf dem Treuhandkonto.



Was p ass ier t  mi t  meinem Geld?

3 Was passiert mit meinem Geld



Protest 4 

Keine Gebühren – aber  wie?

Wahrscheinlich habt Ihr oder Eure Eltern in
letzter Zeit den S tudiengebührenbescheid
erhalten. Darin werdet Ihr informiert, dass Ihr
ab dem Sommersemester 2007 für jedes
Semester 500 € Studiengebühren und zuzüg -
lich den Semesterbeitrag von 102 €, insge -
samt 602 €, bezahlen müsst. 

In diesem Schreiben werdet Ihr aufgefordert,
eine Bankeinzugsermächtigung zu erteilen. Die
Universität darf Euch die Zahlungsart jedoch
nicht vorschreiben. Auch Barzahlung und Über-
weisung sind zulässig. (Dies wurde durch den
Kanzler Dr. Andreas Rothfuß in einer Email vom
08.12.06 bestätigt.) Bedenkt insbesondere,
dass  die Einzugsermächtigung für alle folgen-
den Semester gilt, bis Ihr diese widerruft. Das
bedeutet, Euer Konto sollte zu jedem
Rückmeldezeitraum entsprechend gedeckt
sein.

Wenn Ihr mit diesen Studiengebühren nicht ein-
verstanden seid, könnt Ihr Euch dagegen durch
verschiedene Maßnahmen wehren:

1. Zahlen unter V orbehalt

Ihr könnt auf dem Überweisungsträger im Feld
„Verwendungszweck“ den Zusatz „UV“ („unter
Vorbehalt“) als letztes Zeichen hinzufügen.
Damit zweifelt Ihr die volle Rechtmäßigkeit des
Studiengebührenbescheides an. Im Falle einer
erfolgreichen Klage eines anderen
Gebührenzahlers vor einem Verwaltungsgericht
muss die Universität Euch Eure gezahlten
Studiengebühren vorläufig zurückerstatten.
Entspricht Eure persönliche Situation dem
Präzidensfall behaltet Ihr die 500 €.

2.Teilnahme am Gebührenboykott

Ein Treuhandkonto für alle Tübinger
Studierenden ist eingerichtet, um sich per Über-
weisung gemeinsam gegen Studiengebühren
zu organisieren. Diese Protestform wird aus-
führlich im Artikel auf Seite 1ff beschrieben.

3. Möglichkeit der Klage

Bisher ist die Frage, ob Studiengebühren mit der
Verfassung vereinbar sind, nicht geklärt.
Bildung ist ein Menschenrecht. Zur Frage, wie
dieses Recht mit Gebühren vereinbar ist, hat
sich das Verfassungsgericht noch nicht geäu-
ßert. Unser Meinung nach gibt es genügend
Ansatzpunkte für Beispiel- und Sammelklagen
gegen das baden-württembergische
Gebührengesetz.

Solche Klagen sind in der Regel nicht
besonders teuer. Wir sind derzeit auf der Suche
nach Leuten, die mit uns die Möglichkeit wahr-
nehmen möchten zu klagen. Wer Interesse an
einer Klage hat oder sich einfach unverbindlich
informieren will, kann sich per Email an treu-
handkonto@fsrvv.de wenden.

Um erfolgreich gegen die Gebühren vorgehen
zu können und effektiv zu verhandeln, bedarf es
der Unterstützung möglichst vieler
Studierenden. In Eurem eigenen Interesse bit-
ten wir Euch die Protestaktion zu unterstützen
und um Eure Solidarität.

Antworten auf Eure Fragen sowie
Informationsmaterial erhaltet Ihr an den
Ständen des AK Studiengebühren und auf unse-
rer Homepage www.tuewas.org.



Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB)

des Studiengebührenboykotts zum
Sommersemester 2007

an der Universität Tübingen

1.
Einzahlungen werden ausschließlich von
Studierenden der Universität Tübingen oder
deren VertreterInnen durch Überweisung in
Höhe von 602 Euro auf das oben angegebene
Konto getätigt; davon wird der Semesterbeitrag
in Höhe von 102 Euro  vor Ablauf der
Rückmeldefrist an die Universität überwiesen.

2.
Für Nachteile, die durch falsch, unvollständig
oder unleserlich ausgefüllte Überweisungsträ-
ger oder nicht, falsch oder unleserlich ausgefüll-
te Datenkontrollblätter entstehen, haftet der/ die
Einzahlende.

3.
Wer seine Einzahlung unter Angabe von Name,
Heimatanschrift und Matrikelnummer zurückfor-
dert, erhält sie jederzeit binnen einer Frist von
zwei Wochen zurück, es sei denn, dass die
Einzahlung vor der Rückzahlung bereits an die
Universität Tübingen weitergeleitet wurde. Bei
jeder Rückforderung soll das Datum der
Einzahlung angegeben werden.

4.
Ab dem 14. Februar 2007 wird täglich überprüft,
ob genügend Studierende an der Protestaktion
teilnehmen. Solange mehr als 6.100
Studierende der Universität Tübingen und ins-
gesamt mehr als 10.000 Studierende in Baden-
Württemberg an der Aktion teilnehmen, wird die
Aktion fortgesetzt. Sobald weniger als 6.100
Studierende der Universität Tübingen oder
weniger als 10.000 Studierende in Baden-
Württemberg teilnehmen, wird die Aktion abge-
brochen. Im Falle des Abbruchs werden alle
Einzahlungen sowie die Namen und
Matrikelnummern der Einzahlenden vom
Treuhänder binnen fünf Werktagen an die
Universität Tübingen weitergeleitet.

5.
Der Protest gilt als erfolgreich beendet, wenn
alle an der Universität Tübingen beteiligten
Studierenden ordnungsgemäß zurückgemeldet
wurden, ohne dass die Studiengebühren an die
Universität überwiesen wurden. 
Spätestens am 30.09.2007 wird der Treuhänder
noch auf dem Treuhandkonto vorhandene
Beträge an die Einzahlenden zurück überwei-
sen. Der Treuhänder hat das Recht, aber nicht
die Pflicht, diesen Schritt auch zu einem frühe-
ren Zeitpunkt zu unternehmen. Dieses Recht ist
insbesondere für den Fall vorgesehen, dass die
Fachschaften-Vollversammlung den Erfolg der
Protestaktion feststellt.

6.
Die eingezahlten Beträge bleiben Eigentum der
Einzahlenden, bis einer der drei unter den
Nummern 3 bis 5 beschriebenen Fälle eintritt.

7.
Die eingezahlten Beträge werden angelegt,
eventuelle Zinsen werden zur Deckung der
Kosten für die Treuhandkontoaktion verwendet.
Fallen mehr Zinsen an als Ausgaben entstehen
werden die übrigen Zinsen an den Verein der
Freunde und Förderer der Eberhard Karls
Universität Tübingen (Unibund) gespendet. 

8.
Die Fachschaften-Vollversammlung verpflichtet
sich, wöchentlich den Kontostand und die Zahl
der Einzahlenden zu veröffentlichen.

9.
Die eingezahlten Beträge werden nur nach
Überprüfung durch Rechtsanwalt Siegfried Nold
(Mühlstrasse 14, 72074 Tübingen) vom
Treuhandkonto überwiesen. Er alleine ist für das
Treuhandkonto verfügungsberechtigt.

10.
Für Ansprüche aus diesem Vertrag gilt eine
Verjährungsfrist von 6 Monaten. Die Frist
beginnt mit der öffentlichen Erklärung der
Fachschaften-Vollversammlung, dass die Aktion
gemäß Nummer 5 erfolgreich ist oder gemäß
Nummer 4 abgebrochen wird.

Al lgemeine Geschäf t sbedingungen

5 Möglichkeiten



Ich habe ein Schreiben der Universität erhal -
ten in dem steht, dass ich nur noch per
Einzugsermächtigung bezahlen kann.
Entspricht dies der W ahrheit?

Nein, die Zahlungsmodalitäten sind frei wählbar.
Es steht Dir frei, per Überweisung oder bar zu
zahlen. Deine Einzugsermächtigung kannst Du
jederzeit bei der Universitätsverwaltung widerru-
fen. Dies wurde uns schriftlich vom Kanzler der
Universität bestätigt. 

Wird auch an anderen Hochschulen boykot -
tiert oder ist die Universität Tübingen allein? 

Ja. An der PH und Uni Freiburg und an der Uni
Karlsruhe gibt es beispielsweise schon entspre-
chende Beschlüsse von Vollversammlungen.
Auch in anderen Bundesländern laufen
Boykottaktionen. 

Bisher beteiligen sich 22 Hochschulen und
damit ca. 300 000 StudentInnen daran.
Informationen über den bundesweiten Boykott
findest Du unter www.boykottinfo.de. 

Angenommen ich verfüge nicht über die
Mittel, am Boykott teilzunehmen: W as kann
ich tun?

Zunächst solltest Du Dir überlegen, ob Du nicht
ein persönliches Darlehen aufnehmen kannst.
Von einem Darlehen der Landesbank Baden-
Württemberg ist stark abzuraten, da diese das
Geld direkt auf das Universitätskonto überweist.
Es gibt vergleichbare Darlehenskonzepte von
anderen Banken. Des weiteren bemühen wir
uns zur Zeit um ein Patenschaftsprogramm für
mittellose Studenten. Informationen zu alternati-
ven Darlehnskonzepten findest Du unter
Anderem unter: www.stiftung-warentest.de/
online/bildung_soziales/meldung/
1355348/1355348.html

AGB / FAQ 6

Häuf ig  geste l l te  Fragen

An uns werden immer wieder die selben Fragen gerichtet, weswegen wir Euch hier eine Auswahl
unseres Antwortspektrums bezüglich des Boykotts präsentieren wollen. Die vollständige Liste
unserer Antworten findet Ihr auf www.tuewas.org.

11.
Eine Einzahlung auf das Treuhandkonto schützt
nicht vor Exmatrikulation. Die TrägerInnen des
Kontos und die OrganisatorInnen des Boykotts
können nicht für daraus entstehende Nachteile
haftbar gemacht werden. Den EinzahlerInnen ist
bekannt, dass sie in eigener Verantwortung han-
deln.

12.
Sollten einzelne Klauseln oder Teile von
Klauseln dieser AGB rechtlich unwirksam sein,
tritt an ihre Stelle diejenige zulässige Regelung,
welche der unwirksamen inhaltlich am nächsten
kommt.

13.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Tübingen.

14.
Datenschutz: Die persönlichen Daten, welche
auf dem Überweisungsträger erhoben werden,
werden ausschließlich verwendet, um die einge-
zahlten Beträge an die EinzahlerInnen zurück
oder an die Universität Tübingen weiter zu über-
weisen. Zu diesem Zweck werden die Daten per
EDV-Anlage erfasst. An die Universität
Tübingen werden nur Matrikelnummern und
Namen und Kontoverbindungen weiter gege-
ben, und auch das nur, falls die Einzahlungen
an die Universität weitergeleitet werden.

15.
Es werden höchstens fünf besonders vom
Treuhänder verpflichtete Personen mit der
Erfassung und Bearbeitung dieser Daten beauf-
tragt. Alle persönlichen Daten werden nach
Ablauf der Verjährungsfrist gemäß Nummer 10
binnen eines Monats gelöscht bzw. vernichtet.



Muss ich befürchten exmatrikuliert zu wer -
den, wenn ich mich am Boykott beteilige?
Wie groß ist das Risiko, dass alle
Boykottteilnehmer exmatrikuliert werden?

Grundsätzlich ist der Boykott so angelegt, dass
Du selbst bestimmst, wie groß das Risiko ist,
das Du eingehst. Wenn Du keine
Exmatrikulation riskieren kannst oder willst,
kannst du das Geld jederzeit zurückfordern.
Völlig risikofrei ist ein Boykott natürlich nie, aber
da die Hochschulleitung genauso wenig wie wir
ein Interesse an der Exmatrikulation von
Studierenden hat, sprechen wir uns mit ihr über
das Vorgehen beim Boykott ab, um ungewollte
Exmatrikulationen zu verhindern. Der Prestige-
verlust, der für eine Hochschule mit Massen-
exmatrikulationen einher geht, ist kaum mit Geld
aufzuwiegen. 
Des weiteren besteht das Risiko, dass die
Zuwendungen des Landes für die Universität
Tübingen durch solch einen Schritt stark zusam-
men gekürzt würden. Auch die Stadt Tübingen
ist der Herausforderung von über 6.000 verär-
gerten und arbeitslosen Studenten weder finan-
ziell, noch politisch gewachsen. Man entsinne
sich auch der Stellungsnahme des
Oberbürgermeisters Boris Palmer auf der
Vollversammlung, in der er sich gegen
Studiengebühren und Massenexmatrikulationen
aussprach. 
Kurzum: Die Universität wird es sich kaum
leisten können, alle an dem Boykott
Teilnehmenden zu exmatrikulieren. Dies bezieht
sich auf den Fall, dass das Quorum erfüllt wird.
Sollte das Quorum nicht erfüllt werden, überwei-
sen wir am Stichtag das Geld und Dir droht
keine Exmatrikulation.

Wird BAföG normal weitergezahlt? Kann
einem das BAföG gestrichen werden, wenn
man nicht rechtzeitig überweist? 

So lange Du immatrikuliert bist, bekommst Du
normal BAföG. Für die Weiterförderung im näch-
sten Semester stell den Antrag mit dem Hinweis,
dass die Immatrikulationsbescheinigung nach-
gereicht wird. Maßgeblich für die BAföG-
Zahlungen ist immer das Datum der

Antragsstellung (ungeachtet fehlender
Nachweise). Das BAföG-Amt muss dann eine
Frist stellen, in der sie nachgereicht werden soll.
Bis das Semester tatsächlich angefangen hat,
sollte der Boykott entschieden sein.

Ist mein Geld auf dem T reuhandkonto
sicher? Besteht die Möglichkeit, dass sich
der Anwalt mit dem Geld davon macht? 

Dein Geld ist auf dem Boykottkonto sicher. Das
Konto wird von der FSVV und einer
Anwaltskanzlei verwaltet, die nur zusammen
Überweisungen tätigen dürfen. Dadurch kann
kein Geld überwiesen werden, wenn die FSVV
nicht zustimmt, sie behält also die politische
Verantwortung. Es kann aber auch kein Geld
ohne die Zustimmung der Anwaltskanzlei über-
wiesen werden, so dass auch juristisch alles
korrekt läuft. Die Kanzlei ist dagegen versichert,
dass das Geld auf falsche Konten überwiesen
wird.

Wie wird sichergestellt, dass das Geld auf
dem Treuhandkonto jederzeit personenbezo -
gen identifiziert werden kann? W ie wird bei
der Überweisung vom T reuhandkonto fest -
gestellt, von wem das Geld ursprünglich
kommt? W ie werden die Daten erfasst, damit
niemand übersehen wird? 

Mit dem Ausfüllen des Überweisungsformulars
füllst Du auch ein Datenkontrollblatt aus. Auf
beiden gibst Du Deinen Namen und Deine
Matrikelnummer an, dies dient dazu Dein Geld
personenbezogen identifizieren zu können. Wir
gleichen die eingegangenen Überweisungen mit
den erhaltenen Datenkontrollblättern ab, damit
auch  niemand übersehen wird.

7 FAQ



FAQ 8

Wie soll ich verfahren, wenn ich nach der
Mahnung bezahlen möchte? 

Du kannst jederzeit Dein Geld zurückfordern
und an die Uni überweisen.

Was passiert, wenn das Quorum zum
Stichtag nicht erreicht wird 

Das Geld wird an die Hochschule überwiesen
und Du bist zurückgemeldet. 

Bekomme ich mein Semesterticket / kann ich
meinen W ohnheimplatz behalten, wenn ich
nicht rechtzeitig überweise?

Da zum Beginn des Sommersemesters der
Boykott auf die eine oder andere Art beendet
sein wird, erhälst Du rechtzeitig Deine neue
Immatrikulationsbescheinigung für das
Sommersemester.

Wer führt die V erhandlungen mit der
Landesregierung und mit welchem Ziel?

Sobald das Quorum erfüllt ist, wird eine weitere
Vollversammlung abgehalten, auf der über die
Ziele unserer Verhandlungen und die
Verhandlungsführer der studentischen Seite
abgestimmt wird.

Vertraue ich mein Geld unwiderruflich der
Fachschaftenvollversammlung und dem
Anwalt an, wenn ich es auf das Boykottkonto
einzahle? 

Nein, Du kannst Dein Geld jederzeit zurückfor-
dern, oder uns Bescheid geben, dass wir es für
Dich an die Hochschule überweisen sollen. 

Gesetzt den Fall, ich werde exmatrikuliert,
kann ich an einer anderen Hochschule weiter
studieren? 

Ja, Du kannst sogar an der Universität Tübingen
weiter studieren. Du musst nur einen
Studienplatz bekommen. Mit der Ex-
matrikulation geht Dein Studienplatz verloren,
Du verlierst aber nicht das Recht zu studieren. 

Antworten auf weitere Fragen findet Ihr auf
www.tuewas.org. Außerdem sollten die AGBs
viele Eurer Fragen zu dem Treuhandkonto
beantworten. Solltet Ihr noch Fragen haben, die
nicht beantwortet wurden, so schreibt bitte eine
E-Mail an treuhandkonto@fsrvv.de.



Andreas (FS-Geschichte)

Seit ein paar Wochen geistert das Wort
"Studiengebürenboykott" in Tübingen umher.
Viele Studierende haben bisher kaum etwas
davon gehört, allerdings ist diese Form des
Protests nichts Neues. So wurde beispielsweise
Anfang der 70er-Jahre der Boykott in Hamburg
erfolgreich durchgeführt. Neben dem Boykott
errangen Studierende auf dem Klageweg
Erfolge im Kampf gegen Studiengebühren. Der
folgende Text soll ein kurzer Abriss der Proteste
gegen Studiengebühren sein, der jedoch wegen
der geringen Zahl an Materialien keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann.

Die erste Klage oder W er kocht wem eine 
versalzene Suppe?

Es begann 1947 mit der Klage eines
Jurastudenten aus Frankfurt am Main, dessen
Sohn heute zu den Hauptakteuren bei der
Wiedereinführung von Studiengebühren zählt.
Karl-Heinz Koch klagte gegen die Hörgelder, die
von den Studierenden an Professoren zu zahlen
waren, obwohl Artikel 59 der hessischen
Landesverfassung festschrieb, dass Schule und
Hochschulen unentgeldlich seien. 
Zwar wurde seine Klage nicht behandelt, sie lie-
ferte aber die Argumentationslinie, mit der der
hessische Staatsgerichtshof die Hörgelder für
unrechtmäßig erklärte. Heute könnte sein Sohn
Roland ebenfalls Probleme mit diesem Artikel
bekommen, denn Hessens Studierende wollen
mit einer Sammelklage, die sich auf diesen
Artikel beruft, die Wiedereinführung von
Studiengebühren verhindern.

Boykott die Erste

Hessen war gebührenfrei, andere Bundesländer
erhoben dagegen weiter Gebühren, da ähnliche
Artikel in ihren Landesverfassungen fehlten. In
Hamburg wurde daher im April 1970 ein 

Studiengebührenboykott organisiert, an dem ca.
6000 Studierende teilnahmen, indem sie die 
150 DM Gebühren  auf ein Treuhandkonto zahl-
ten. Schließlich verabschiedete am 16. April
1970 die Konferenz der Ministerpräsidenten auf
Antrag Hamburgs einen Beschluss, dass das
Studium ab dem WS 70/71 gebührenfrei sein
soll. Der Boykott wurde trotzdem an mehreren
Unis aufrecht erhalten, um einen sofortigen
Stopp zu erreichen, mit dem Erfolg, dass die
Universitätskasse die vom Asta ausgestellten
Verweigerungsformulare als Befreiung von der
Studiengebühr anerkannte!

Der Ersatzgeld- und Rückmeldeboykott in
Tübingen 1976/ 77

Im gleichen Jahr wurden in Baden-Württemberg
auf rechtlichem Wege Studiengebühren für
unrechtmäßig erklärt. Der Landtag schafft diese
dann folgerichtig am 27.5.1970 wieder ab.
Dennoch  war das Land nicht bereit, die Lücken
mit Landesmitteln zu schließen. Stattdessen
empfahl das Kultusministerium den Dekanen
Ersatzgelder zu erheben. Ersatzgelder waren
nicht viel anderes als Studiengebühren.
Studierende sollten v.a. in naturwissenschaft-
lichen und medizinischen Fakultäten für die
Materialien zahlen, die sie verbrauchten (z.B.
Chemikalien). 
Im SoSe 1973 erwähnte der Dekan der Fakultät
für Biologie als Erster an der Uni Tübingen diese
Ersatzgelder, die je nach Kurs zwischen 10 DM
und 100 DM kosteten. Nach deren Einführung
im SoSe 75 sah er jedoch erstmal nur wenig
davon, da die naturwissenschaftlichen und
medizinischen Studentengruppen die Zahlung
verweigerten. Dass die Unileitung dagegen drei
Semester lang nichts unternahm, hing damit
zusammen, dass der Verwaltungsgerichtshof
Mannheim entschied, diese Gelder hätten keine
rechtliche Grundlage. Nachdem dieser das
Urteil im Frühjahr 76 revidierte, entschied die
Unileitung die Ersatzgeldzahlung mit der
Rückmeldung zu koppeln. 

9 Protestgeschichte 

Studiengebühren und 
60 Jahre Protestgeschichte -  E in  Rückbl ick  auf

vergangene Akt ionen



Eine Zahlungsverweigerung hätte die
Exmatrikulation eines jeden Einzelnen bedeutet. 
Der Asta rief deshalb zu einem allgemeinen
Rückmelde-/ Zahlboykott für das WS 76/ 77 auf.
Zwar waren nur die Naturwissenschaften und
die Medizin von den Gebühren betroffen, 
dennoch solidarisierten sich viele
GeisteswissenschaftlerInnen mit ihnen und
unterstützten den Boykott. Dieser wurde auf
einer VV beschlossen mit einem Quorum von
2.000 Studierenden. Auch der RCDS befürwor-
tete den Boykott, ließ es aber seinen
WählerInnen später offen, ob sie sich am
Boykott beteiligten, da ihm die Boykottpraktiken
einiger marxistischer Randgruppen missfielen.

Begleitet von Sitzstreiks in der Neuen Aula,
mehreren Demos, Teach-Ins, Solidariäts-
bekundungen einiger Lehrender, Drohungen
des Unipräsidenten Adolf Thies und teilweise
überharten Polizeieinsätzen wurde das Quorum
deutlich übertroffen. Von ca.15.500
Studierenden beteiligten sich mehr als 3.000 am
Boykott. 

Die Unileitung verlängerte die Einschreibefrist
bis zum 1. Oktober, damit der "große Andrang
verspäteter Rückmelder" sich doch noch ein-
schreiben könne. Taten sie aber nicht. Der
Boykott wurde aufrecht erhalten bis nach 4,5
Monaten die Univerwaltung in den wesentlichen
Punkten einlenkte. Im SoSe 77 gelang es erneut
mit einem Boykott Ersatzgelder zu verhindern
und somit blieb bei den Naturwissenschaftler-
Innen und MedizinerInnen das Studium gebüh-
renfrei.

1997
Die Landesregierung versucht s erneut -

Rückmeldegebühren und
Verwaltungskostenbeitrag

Ende der Neunziger Jahre versuchte die
Landesregierung die Studierenden erneut zur
Kasse zu bitten. Jeder Studierende sollte eine

Rückmeldegebühr von 100 DM zahlen.
Dagegen mobilisierten verschiedene
Studentengruppen, scheiterten jedoch, da die
Quoren von 25 - 50% nicht erreicht wurden. Die
Landesregierung bekam trotzdem kein Geld, da
das Bundesverfassungsgericht die überhöhte
Verwaltungsgebühr für verfassungswidrig
erklärte. Zum WS 03/04 erreichte die
Landesregierung dann doch ihr Ziel, 40€
Verwaltungskostenbeitrag zu erheben, weil sich
zu Wenige an den Boykottaktionen im Land
beteilgten. 

Und nach 60 Jahren...

...bleibt wieder nur der Boykott als wahrschein-
lich letztes Mittel, die Gebühren zu stoppen.
Was bei allen erfolgreichen Protesten gleich zu
sein schien, war die große Anzahl der
Boykotteure, deren Beharrlichkeit und deren
Wille, Studiengebühren, als ein ungerechtes
Selektionsprinzip, nicht widerstandslos hinzu-
nehmen. Dieses Mal geht es um das 12,5-fache
des Betrags von 2003. Wenn dieses Mal wirklich
viele Studis mitziehen, das Quorum also erfüllt
wird, haben wir die Chance die Geschichte mit
einem Erfolg weiterzuschreiben.

Quellen:

Flugblattsammlung des Uniarchivs der
Universität Tübingen Ersatzgeldstreik, 1976/77.

http://www.gebuehrenboykott.de/node/60 
zum Hamburger Boykott 1970.

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/
0,1518,452302,00.html  
Artikel: "Auf, auf zum fröhlichen Klagen" zum
Protest Karl-Heinz Kochs.

http://www.studis-online.de/StudInfo/
Gebuehren/bawue2004.php 
Geschichte des Verwaltungskostenbeitrags
1997-2003.
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Eine kleine Auswahl an Argumenten gegen
Studiengebühren:

- Studiengebühren verschärfen die soziale
Auslese des sowieso schon ungerechten deut-
schen Bildungssystems. 

-.Deutschland hat im internationalen Vergleich
zu wenige Studierende. Studiengebühren aber
werden vor allem Studierende aus ärmeren
Schichten abschrecken.

- Bildung ist keine Ware.  Eine Gesellschaft hat
zum Beispiel viel von gut ausgebildeten
Geisteswissenschaftlern und dabei ist es gleich-
gültig, ob ihr Wissen unmittelbar ökonomisch
verwertbar ist.

- Wie man an der gegenwärtigen Streichung
aller Tutorenprogramme sieht, sollen
Studiengebühren nicht, wie versprochen, zur
Verbesserung der Lehre eingesetzt werden,
sondern vielmehr zum Stopfen von
Haushaltslöchern.

- Trotz steigender Studierendenzahlen wurde in
Deutschland 1975 deutlich mehr (1,08% des
BIP)  für Hochschulen ausgegeben als  2000
(0,85%).  Die angeblich „leeren Kassen“ sind
eine politische Entscheidung und kein
Naturgesetz!

- Durch Studiengebühren wird nicht der Einfluss
der Studierenden auf die Lehre steigen, viel-
mehr würde nach ihrer Einführung die Uni noch
stärker auf kurzfristige, marktgerechte
Verwertung umgebaut.

Details unter: www.abs-bund.de/argumente/
studiengebuehren/

Diese und noch viel mehr Argumente bewegen
uns (das ist eine leider immer noch viel zu klei-
ne Gruppe Tübinger Studierende) dazu  jeden
Montag um 20 Uhr und jeden Donnerstag um 18
Uhr (und manchmal auch am Wochenende) in
den 1. Stock des Clubhauses zu gehen, um
gemeinsam zu überlegen, wie wir
Studiengebühren verhindern und für eine besse-
re Finanzierung der Hochschulen kämpfen kön-
nen. 

Wenn Du Lust bekommen hast mitzumachen …
Der AK steht jeder und jedem offen!
Egal wie viel Zeit Du mitbringst, wir freuen uns
auf Dich! 
tuewas.org, unsere Präsentation im Internet.
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